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Zorschriften der Reichs!-
rung . Vom 14. Juni 1316.

Bekanntmachung
betreffend Außerkraftsetzung von Vor
versicherungsordnuug über Unfallversicherung.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes scher die Er¬
mächtigung des Vrmdesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914 (Rcichs-Gesetzbl. S . 327 ) folgende Berordrmng

" ' fl]  Die Vorschrift int § 596 Abs. 1 der Reichsversicherunas-
ordnung über den Ausschluß, des Anspruchs auf Unsallrente für
Hinterbliebene eines Ausländers , die sich zur Zeit des Unfalls mcht
gewöhnlich im! Inland aufhälten , und die entsprechende Vorschrrft
iini § 950 werden zugunsten von Hinterbliebenen solcher Ausländer,
welche vor ihrer Beschäftigung int Inland ihren letzten gewöhn¬
lichen Aufenthalt im gegenwärtigen Giebiete des Generalgouverue-
nients Marschau oder der k. und k. Militärverwaltung in Polen
hatten , für ihre Nentenansprüche auf Grund von Unfällen aus der.
Zeit seit dem 1. Mai 1916 für die Fälle außer Kraft gesetzt, in denen
die Hinterbliebenen zur Zeit des Unfalls ihren gewöhnlichen Aufent¬
halt innerhalb des bezeichneten russischen Gebiets hatten.

8 2. Die Vorschrift im 8 615 Abs. 1 Ziffer 3 der Reichsver¬
sicherungsordnung über das Ruhen der Unfallrenten von Auslän¬
dern , solange sie sich freiwillig gewöhnlich im Ausland aufhalten,
und die entsprechende Vorschrift tm| .§ 955 werden zugunsten voy
Ausländern , die vor ihrer Beschäftigung im Inland ihren letzten
gewöhnlichen Aufenthalt im gegenwärtigen Gebiete des General¬
gouvernements Warschau oder der k. und k. Militärverwaltung in
Polen hatten , für ihre Nentenansprüche auf Grund von Unfällen
ans der Zeit seit dem 1. Mjäi 1916 für die Dauer ihres gewöhn/
lichen Aufenthalts innerhalb des bezeichneten russischen Gebietes
außer Kraft gesetzt. Dies gilt auch für Nentenansprüche von Hinter¬
bliebenen dieser Ausländer aus solchen Unfällen für die Dauer des
gewöhnlichen Aufenthalts der Hinterbliebenen innerhalb des btz-
zeichneten russischen Gebiets.

8 o. Das Rentenbezugsrecht nach 8 2 hängt davon ah. daß
der Rentenberechtigte , solange er sich in dem bezeichneten russischen
Gebiet aushält , die Äussührungsbestinunungen befolgt, die das

urungsamt auf Grund des 8 615 Abs. 1 Ziffer 2 der
ReiMpcxsichernngsördnung über Mitteilung des Aufenthalts und
Über Vorstellung bei einer deutschen Behörde für Inländer , die sich
im Ausland änfhalten , getroffen hat oder noch trifft.

ß 4. Der Reichskanzler kann die Vorschriften dieser Verord¬
nung auch stuf weitere unter deutscher oder österreichisch/ungärischer
Verwaltung stehende Gebiete feindlicher Staaten entsprechend für
anwendbar erklären.

6 5. Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom I . Juni 1916
an in Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt , wann und in welchem Umfange
diese Verordnung außer Kraft tritt.

Berlin,  den 14. Juni 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

< vr . Helfferi ch.

Bekanntmachung
betreffend 8 214 Abs. 3 der Reichsversicherungsorduung.

Vom 14. Juni 1916.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die Er¬

mächtigung des Bundesrats zu wirtsckwstiichen Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914 (ReiM -Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verordnung
erlassen : •

8 1. Dem Aufenthalt im Ausland im Sinne des 8 214 Abs. 3
der Reichspersicherungsordnung gilt nicht gleich ein Aufenthalt im
Ausland , der durch Einberufung zu Kriegs -, Sanitäts - oder ähn¬
lichen Diensten für das Reich oder eine ihm verbündete Macht ver¬
ursacht ist.

Dies gilt auch für die entsprechenden Bestimmungen in den
Satzungen der Ersatzkosten (8 503 ff. der ReichKversicherungs-
ordnung ).

Einer Satzungsänderung auf Grund dieser Vorschrift bedarf es
für die Kassen nicht.

8 2. Die Vorschrift des 8 1 tritt mit Wirkung von, 1. August
1914 in Kraft . Die Verjährungsfrist des 8 223 Abs. 1 oer Reichs-
versichcrungsordnnng beginnt frühestens init dem Tage der Ver¬
kündung . Für Krankheitsfälle mit höchstens einwöckiger, drei Mo¬
nate vor dem Berkündnngstage wieder behobener Arbeitsu'nsähig-
keit sind Kassenleistungen nickst zu geloähren.

Ansprüche, über die das Feststellungsverfahren am Tage der
Verkündung dieser Verordnung schwebt, unterliegen deren Vor¬
schriften Ihre Nichtanwendung gilt , soweit Revision nach 8 1695
der Reichsversicherungsorduung zulässig ist, auch daun als Revi-
sionsgrund , wenn das Obervcrsichenlngsaml sie noch nicht anwen¬
den konnte.

Sind Ansprüche, die nach den Vorschriften dieser Verordnung
begründet sind, nach dem 31 . Juli 1614 rechtskräftig abgelehnt wor¬
den, so hat die Krankenkasse auf Antrag des Bewchtrgten emeni
neuen Bescheid zu erteilen.

Berlin,  oen 14 . Juni 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers,

vr . Hel Neri  ch.

Bekanntmachung
betreffend hie Durchführung des § 392 Abs. 3 Nr . 3 des Verftch^
rungsgesetzes für Angestellte zugunsten berufsunfähiger Kitegstnl -.

nehmer . Vont 14. Juni 1316.
Der Bundesrat hat guf GrMld be$ 8 3 des Gesetzes über die

Ermächtigung des Bundesrats zu lvirtschastlicheu Maßnahmen usw.
vom! 4. Armuft 1314 (Reichs -Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verordn

mmg erlassen ^ 392  Abs . 3 Nr . 3 des V. rsicherungsgesetzes für
Angestellte durch einen Vertrag zwischen dem Versicherten und der

unasänstalt für Angestellte ein Teil der dem Ver -r

abgetreten worden , jo gehen me mecyre oer mercrisoericu^
rungsanstalt für Angestellte aus einem solchen Vertrag auf Antrag
dtzs Versicherten wieder auf ihn über , wenn er

1. im gegenwärtigen Kriege dem Deutschen Reiche oder einem
Mt ihm Verbündete oder befreundeten Staate Kriegs - , Äcv«
nitätZ - oder ähnliche Dienste geleistet hat,

2 . infolge dÄ Krceges berufsunfähig (8 25 des Bm 'icherungs .-
g-esetzes ftzr Angestellte ) geworden ist oder noch ivrrd, lind

9 . der ReichSvÄsich?rungsanstalt für Angestellte die von ihr nach
8 392 Abs. 9 des Versicherungsgesetzes für Angestellte an die
Äelensversichepüngsuntent -ehmüng weiterMzaUten Beitrage
zuzüglich N/L vom Hundert Zinsen und Zinseszinsen er¬
stattet hat . ^ „

Die Reichsstersicherurrgsanstatt für Angestellte hat der Lebens/
versicheruilgsuhtemehMustg den liebergang der Ansprüche auf döst
Versicherten anMMen .. Ist die Anzeige der LKensversichernna^
Unternehmung züaeäangen, so dieser gegenüber hie WM"
der sichernngŝanstalt für Angestellte den Ueb ergäng gegen sich geltett
lassen, auch wenn er nicht erfolgt oder nicht wirksam ist.

Die durch den Uebergäng und die Anzeige entstehenden Kosten
Trägt der Versicherte . _

8 2 . Streitigkeiten , die aiis Anlaß des 8 1 dieser Verordnung
zwischen deip Versicherten und der ReichsbersicheMngsanstalt flii
Angestellte Bitstehen, entscheidet der Rentenausschüß upd auf Be-

tzas Schieosaericht Endgültig . Für däs Verfahren gelten die
des Verstcherüngsgesetzes für Anäesteute entspräckwiip

»erung sipd an ote Ent-
)es Konttngents darüberscheidungeil der obersten Militärbehörde des! Konttngents varuver

g^ undeü , ob eine Gesundheitsstörung als eine Dienstbeschädigung
und die Dienstv 'eschädigüng als durch den Krieg herbeigeführt an -.
zuseheN ist.

ß 9 . Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 1314
in Kraft.

Berlin,  den 14. Juni 19.16.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . H elfferi  ch.

Verordnung
über die Regelung des Handels mit Kaninchen.

Auf Grund der Verordrmng des Bundesrats über die Erricht
tuug don Preispiüfungs stellen und die Versorgungsregelung vom
25 . September 1915 in der Fassung vonr 4. November 1915 und
der Bundesratsverordnung über die Fernhalturrg unzuverlässiger
Personen vorn Handel vom 23 . September 1915 wird mit dte*
nehnügNng Gvoßh . Ministeriums des Innern vorn 14 . Juni 1916
zu Nr . M . d. I . III 10 163 folgende.

Verordnung für den Kreis Gießen
erlassen:

8 1. Wer 'Kani  n che n gewerbsmäßig im Kreise Gießen aus¬
kaufen tvill , bedarf hierzu der Erlaubnis  des Großh . Kreis »,
amts Gießen.

Die Erlaubnis wird widerruflich denjenigen Personen erteilt,
die bereits seither gewerbsmäßig Kaninchen im Kreise anfgekauft
haben oder von Militärbehörden , eingetragenen Zuchtvereinen unh>
ähnlichen Organisationen oder öffentlichen Körperschaften damit
beauftragt sind. Sie erhalten eine A u s io e i s ka r t e.

Tie Erlaubnis kann  auch anderen Personen erteilt werden.
Ter Weiterverkauf 'ist nur au Verbraucher gestattet.
8 2 . Ter Inhaber des Erlaubnisscheines ist verpflichtet , diesen

während der Ausübung seines G e w e r b e b e i x i e
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bei sich m  sichren und seine Berechtigung zum! Auskäufen jeder¬
zeit auf Verlangen sowohl den Züchtern , bei denen er auszukauftn
beabschtigt, als auch den Polizeibehörden imd der Großh . Gendar-
jrterie durch Vorlage de- Erlaubnisscheines nachzuweisen.

8 3 . Tie Erlaubnis wird widerrufen und die Llusweiskarte
eingezogen , lvenn sich der Inhaber in Ausübung feines Gewerbe-i
betriebes als unzuverlässig eriveist.

Dies ist insbesondere anzunehmen:
1. Wenn er die von Großh Kreisanrt nach Anhörung der

VreiKprÜfungsstelle für «als angemessen in dem Amtsverkündungs-
Katt veröffentlichten Preise überschreitet.

2 . Wenn er bestehenden Ausfflhrverboten und Höchstp-reis-
festsetzungen zunnderhandel t.

3 . Wenn er einer von Großh . Kreisamt angeordneten Ver --
bslichtung zur Buchführung  nicht vorschriftsmäßig ent¬
brochen hat.

4:. Ten Züchtern  von Kaninchen ist es verboten , di e^ e
an Personen zu verkaufen , die sich nicht int Befj^
einer Ärlaubniskarte befinden.

Arlsgenommen hiervon ist nur der Verkauf unmittelbar
solche Privatverbraucher , die der Züchter seither schon  un¬
mittelbar beliefert hat.

Der Weiterverkauf durch Privatpersonen ist verboten.
8 Ü. Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe

bis tzu 1500 Mark nach Maßgabe obengenannter Bundesratsverord-
nungeu wird bestraft , wer den vorstehenden Bestimmungen zu¬
widerhandelt.

§ 6 . Die Verordnung tritt am 1b . Juli 1916 in Kraft.
Gießen,  den 23 . Juni 1916.

Großherzogliches Kreisamt Gießen.
Br . Usinger.

An den Oberbürgermeister zu Gießen, die Großh. Bürger¬
meistereien der Landgemeinden des Kreises, Großh. Polizei^

amt Gießen und Großh. Gendarmerie des Kreises.
Sie tvollen 'vorstehende Verordnung ortsüblich bekannt machen!

insbesondere die Züchter entsprechend bedeuten und den Befolg
Überwachen.

Gießen,  den 23 . Juni 1916.
Grobherzogliches Kreisamt Gießen.

Br . U sing er.

Bekanntmachung.
Betr . : Regelung der Beschaffung, des Absatzes und der Preise

wn lebendem Vieh.
Mit Gencbmiaung Großh . Ministeriums des Innern vom

23 . Hs. Mts . erhalt ß 4 unserer Bekanntmachung vom 22 . Mai
dieses Jahres (Ktetsblatt Nr . 50) mit Wirkung vom Tage dX
Veröffentlichung ab, folgenden Wortlaut:

Beim Weiterverkauf darf der Käufer zu dem Stallhöchstpreis
höchstens einen einmaligen Ausschlag berechnen:

a) Für Rindvieh und Schweine von 2 o/o
b) Für Schafvieh und Ziegen von 3c/o
o) Für Kälber von 5 ®/o

Diese Aufschläge sckiiießen sämtliche Spesen und Handelsgewinne
ein.

Bei Tieren , die trotz des L-chlgchtverbotes nach der Schlachtung
trächtig befunden wurden , darf das Gewicht des TragsackS mit
Jühalt in Abzug gebracht werden.

Außer den obigen Aufschlagen dürfen lediglich die reinen
Eisenbcchn frachtkosten berechnet werden , soweit sie einwandfrei nach¬
gewiesen sind.

Gießen,  den 24 . Juni 1916.
Großh . Provinzialdirektion Oberhessen.

Br . U s i n g e r.

Betr/!  Tie Aufnahme taubstummer Kruder in die Taubstumm .m-
Änstalten des Landes.

Das Großherzogliche Kreisamt Gießen
an die Schulvorstände des Kreises.

Zur Ausnahme in eine TaubstumMen -Amstalt eignen sich
Kinder , die am 1. Mai des Aufnahmejahres das 7 . Lebensjahr
vollendet , das 12 . Lebensjahr aber noch nicht zurückgelegt haben.
Die Ausnahme erfolgt stets auf die Tauer von sieben Jahren.

Sollten sich hiernach aufnahmefähige taubstumme Kinder in
Ihren Gemeinden vorsiuden , dann rchillen Sie dies berichten
und sich gleichzeitig über die Verhältnisse der Eltern der Kinder
ausführlich äußern . .Hierbei ist sich des , in unserer Bekanntmachung
vom 3. Januar 1911 Kreisblatt Nr . 2 gebrachten Formulars
zu bedierten. Jehl bericht ist zu erstatten.

^Frist bis 15 . Juli 1916.
Gießen,  den 20 . Juni 1916.
/ I . B . : Lang er mann.

Bekanntmachung.
Feldbereinigung Heuchetheim, Kreis Gießen : I>ier : di«
Drainagen.

In der Zeit vom 5. bis einschließlich 18 . Juli 1916 liegt auf
Großh . Bürgermeisterei Heucbelheim

der Beschluß der Vollzugskommiffion wm 15. Mai t . Js.
über Erhebung der Zinsen der Drainage kosten

zur Emsicht der Beteiligten offen.
Einwendungen hiergegen siird bei Meidnng des Ausschlusses

während der Offenlegungszeit bei Großh . Bürgermeisterei Hcuchek-
heim schriftlich einzureichen.

^^ Friedberg,  den 16 . Juni 1916.
Ter Großherzogliche Feldbereinigungskommissär:

Schnittspahn,  Regierungsrat.

BeZannimachung.
^ - B êtr . : Feldbereinigrnrg Hansen , Kreis Gießen ; hier : die Drai¬

nagen.
In der Zeit vom 5. bis einschließlich 18. Jrüi 1916 liegt auf

Großh . Bürgermeisterei Hausen , Kreis Gießen
der Beschluß der Bollzugskvmmission vom 16. Juni l . Js.
über Erhebung der Zinsen der Trainagekosten

zur Einsicht der Beteiligten offen.
Einwendungen hiergegen sind hei Meidnng des Ausschlusses

währeird der Offenlegungszeit bei Großh . Bürgermeisterei Hausen,
KreiS Gießen , schriftlich einzureichen.

Friedberg,  den 16 . Juni 1916.
Ter Großherzogliche Feldbereinigungskommisfär:

Schnittspahn,  Regierungsrat.

Bekanntmachung.
Betr . k Regelung der Beschafftmg, des 2lbsatzes und der Preise

von lebendem Vieh.
An den Oberbürgermeister zu Gießen, Großh. Polizeiamt
Gießen, die Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinden

und die Großh. Gendarmerie des Kreises.
Vorstehende Bekanntmachung ist in ortsüblicher Weise zu

veröffentlichen . Zuwiderhandlungen gegen die Anordruingen sind
uns -Ur Anzeige zu bringen.

Gießen,  den 24 . Juni 1916.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

I . V . : H e m m e r d e.

Bekanntmachung.
Betr . : Feldbereinigung Ober -Bessingen : hier : die Drainagen.

In der Zeit vom 5 . bis einschließlich 18. Juli 1916 liegt auf
Großh . Bürgermeisterei Ober -Bessingen

der Beschluß der Bollzugskommission vom 15 . Juni l . Js.
über Erhebung der Zinsen der Trat ncuwko sten

zur Einsicht der Beteiligten offen.
Einwendungen hiergegen sind bei Meidnng des Llus schlaffes

während der Offenlegungszeit bei Großh . Bürgermeisterei Ober-
Bessingen schriftlich ei nz reichen.

F r i e d b e r g , den 15 . Juni 1916.
Der Großherzogliche Feldbereinigungskoinmissür:

Schnittspahn,  Regierungs rat.

/ Bekanntmachung.
Betr . : Feldbereinigung Nieder -Vessingen ; hier : die Drainagen.

In her Zeit vom 5 . bis einschließlich 18. Juli 1916 liegt auf
Großh . Bürgermeisterei Nieder -Bessiugeu

der Beschluß der Vollzugskonunission vom 15. Juni l . Js.
üher Erhebung der Zinsen der Trainagekosten

zur Einsicht der Beteiligten offen.
Einwendungen hiergegen sind bei Meldung des Ausschlusses

während der Offenlegungszeit bei Großh . Bürgermeisterei Nieder-
Bessiugen schriftlich einzureichen.

Friedberg,  den 1b . Juni 1916.
Ter Großherzogliche Feldbereinignngskommissär:

S chn i t t s p a h n, Großh . Regierungsrat.
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